
STADT SANKT AUGUSTIN 
       DER BÜRGERMEISTER 
Dienststelle:  FB 9 / Fachbereich 9 - Gebäudemanagement 
 
 

Dringlichkeitsentscheidung 
 
Datum: 17.04.2008 
Drucksache Nr.: 08/0157 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Rat 11.06.2008 öffentlich / Entscheidung 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Betreff 
 
Errichtung von 5 Offenen Ganztagsschulen; Zustimmung zur Leistung von 
außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 GO NRW 
 
 
Entscheidung: 
 
Im Wege der Dringlichkeit wird gem. § 60 GO NRW entschieden, die zusätzlich benötigten 
Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2009 bei 
  
der HhSt. 2100.9448.6 OGS Freie Buschstraße in Höhe von  126.000,00 € 
der HhSt. 2150.9403.8 Hauptschule Niederpleis in Höhe von   200.000,00 € 
der HhSt. 2300.9403.7 Gymnasium Niederpleis in Höhe von   200.000,00 € 
 
gem. § 85 GO NRW außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen. 
Die Finanzierung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen wird sichergestellt 
durch nicht Beanspruchung der Verpflichtungsermächtigung bei HhSt. 6300.9698.2 Zufahrt 
Gewerbegebiet Buisdorf in Höhe von 526.000,00 €. 
 
 
 
 
          
Bürgermeister    Ratsmitglied 
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Problembeschreibung/Begründung: 
 
Auf die ausführliche Sachverhaltsschilderung im Zusammenhang mit der Bereitstellung ü-
berplanmäßiger Haushaltsmittel im Zusammenhang mit der Errichtung von 5 Offenen Ganz-
tagsschulen wird verwiesen (s. DS Nr. 08/0156). 
 
HhSt. 2100.9448.6 OGS Freie Buschstraße  

Nach der aktualisierten Kostenfortschreibung werden für die Umsetzung der Baumaßnah-
men insgesamt 822.000 € benötigt. Die Baukosten setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Kosten laut Kostenschätzung Büro Nürnberg 375.000,00 € 
Mehrkosten durch Planungsänderung laut Kosten- 
berechnung ucr. vom 26.03.2008 177.000,00 € 
Mehrkosten durch Asbestsanierung, Brandschutz- 
Maßnahmen, Substanzverbesserungen 270.000,00 € 

Summe  822.000,00 € 
Mehrkosten 447.000,00 € 
hiervon außerplanmäßig für Haushaltsjahr 2008 bereitzustellen 321.000,00 € 
als VE für 2009 bereitzustellen 126.000,00 € 
 
 
HhSt. 2150.9403. 8 Sanierung Schulzentrum Niederpleis, Anteil Hauptschule und 
HhSt. 2300.9403.7 Sanierung Schulzentrum Niederpleis, Anteil Gymnasium 

Im Rahmen der Bauausführungsplanung wurde festgestellt, dass durch neue techn. Ent-
wicklungen noch Optimierungen möglich sind. Hierdurch kann der Energieverbrauch des 
Schulzentrum Niederpleis nachhaltig gesenkt werden. Die erforderlichen Planungen werden 
derzeit erstellt. Die Fertigstellung und Abrechnung der Gesamtmaßnahme wird sich deshalb 
bis in das nächste Haushaltsjahr verzögern. Die im laufenden Jahr nicht mehr benötigten 
Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 200.000,00 €, insgesamt 400.000,00 €, wurden zur Fi-
nanzierung der OGS Maßnahmen bereitgestellt. Für die Abwicklung der Maßnahme und die 
Sicherstellung der Finanzierung des bereits erteilten Auftrages müssen entsprechende Ver-
pflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2009 zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die Entscheidung im Rahmen der Dringlichkeit gem. § 60 GO NRW ist geboten, da die wei-
teren Ausschreibungen von Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung der 5 
OGS Schulen erst nach Sicherstellung der Finanzierung vorgenommen werden können. 
Hierfür ist die Bereitstellung der oben aufgeführten außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen erforderlich. Die Baumaßnahmen müssen gem. Auflage des Zuwendungsbe-
scheides bis 12/2008 abgeschlossen und abgerechnet werden. Bei einer zeitlichen Verzö-
gerung der nun anstehenden Ausschreibungen ist der planmäßige Fertigstellungstermin für 
die Baumaßnahmen nicht gewährleistet und die vollständige Auszahlung des Zuschusses 
nicht sicherzustellen. Aus den vorgenannten Gründen muss die Entscheidung über die Be-
reitstellung der außerplanmäßigen Verpflichtungserklärungen Haushaltsmittel im Wege der 
Dringlichkeit gem. § 60 GO NRW getroffen werden. 
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Die Maßnahme 

  hat keine finanzielle Auswirkungen 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf       €. 

  Sie stehen im  Verw. Haushalt  Verm. Haushalt unter der Haushaltsstelle       
zur Verfügung. 

  Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 
Ausgaben ist erforderlich 

 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt       €, insgesamt sind       € 
bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr       €. 

 
 
 
 


